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• Aufnehmen von Daten mit Codeleser (Scanner)
• Sortieren von Unterlagen nach Alphabet und Ziffern
• Verfilmung von Archivunterlagen
• Hol- und Bringdienst

2.3 Beschäftigte, deren individuelle regelmäßige Wochenarbeitszeit von der tariflichen 
wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 7.1 MTV abweicht, erhalten einen 
Monatsgrundlohn, der nach folgender Formel ermittelt wird: 

Monatsgrundlohn x individueller regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit 
tarifliche wöchentliche Arbeitszeit gemäß § 7 .1 MTV 

2.4 Die vereinbarten Löhne sind Mindestlöhne. Die Bezahlung von Leistungszulagen an 
Beschäftigte, die nicht im Leistungslohn beschäftigt sind, wird durch 
Betriebsvereinbarung geregelt. 

§3
Inkrafttreten, Kündigung 

3.1 Dieses Lohnabkommen tritt am 1. April 2023 in Kraft. 

3.2 Es kann mit einer Ein-Monatsfrist zum Monatsende, erstmals zum 31. März 2025, 
gekündigt werden. Es ersetzt das Lohnabkommen vom 18. Juni 2021. 

3.3 Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, nach der Kündigung dieses 
Lohnabkommens die Verhandlungen so rechtzeitig aufzunehmen, dass sie vor 
Ablauf dieses Lohnabkommens beendet sein sollen. 
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